




















































 KW 4/2026	  • MITTENDRIN in Schmalkalden-Meiningen • Seite 9

- Anzeige -
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  MEININGEN • AM WEHR 2

 

03681–35099503693–84260

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

 

SUHL • ZELLA-MEHLIS   

Caroline Thieme Maximilian Sembdner
Gebietsverkaufsleiterin Verkaufsinnendienst
Tel.: 0151 56177721 Tel.: 0151 25157193
c.thieme@ m.sembdner@ 
wittich-langewiesen.de wittich-langewiesen.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind jetzt ein Team

Ihr/e Gebietsverkaufsleiter/in vor Ort

Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten. 
Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver   wirk lichen konnte, 
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben

Hausaufgaben machen. Ein Wunsch, 
den wir Millionen Kindern erfüllen.
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LINUS WITTICH Medien KG

Hallo Mamas und Papas, Kinder, Omas und Opas,  
frisch Vermählte aufgepasst!
Gestalten Sie in wenigen Schritten Ihre ganz persönliche und  
individuelle Familienanzeige schnell und einfach über das Internet! 

Einfach auf www.wittich.de/anzeigen/familienanzeigen gehen und den  
Erscheinungsort eingeben. Schon können Sie aus verschiedenen  
Anzeigenvorlagen auswählen oder selbst kreativ sein!

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da.
Telefonisch: 0 36 77 - 20 50- 0
Per E-Mail: info@wittich-langewiesen.de
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Ihre persönliche Ihre persönliche 

FamilienanzeigeFamilienanzeige

EIN KIND FÜLLT DEN 
PLATZ IN DEINEM 

HERZEN, VON DEM DU 
NIE WUSSTEST, DASS 

ER LEER WAR.

DANKE
FÜR DIE GLÜCKWÜNSCHE 

UND GESCHENKE ZUR 
GEBURT UNSERES SOHNES.

MAYA UND DAVID

3.10.2022  
UM 09.01 UHR
3550 GRAMM  
UND 53 CM

Lorenzo

Wir sagen JA!

Anna-Lena & 
Joachim Muster
Am 22. September 2022 um 11.30 Uhr im Rathaus 
Musterhausen.

Musterdorf, im September 2022

♥♥♥♥♥♥-lichen Dank!
Für die vielen Blumen, Glückwünsche und 

Geschenke anlässlich meines

65. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie, 

Freunden, Nachbarn und Bekannten recht 
herzlich bedanken.

Ein herzliches Dankeschön gilt der  
Pension Mustermann und dem 

Schützenverein Muster.

Eure Karin Musterheim
Musterstadt, im August 2022

Der Tag unserer

Silberhochzeit
soll für uns wunderschön

werden. Und das wollen wir  
mit euch – unseren Verwandten, 

Freunden und Bekannten –
am 10. Dezember 2022 

gebührend feiern.
Wir freuen uns darauf.

Wilma Musterbach
Christian Musterbach

Musterheim, Musterstraße 25,
im November 2022

F22_65c
H: 55 x B: 90 mm

F22_102c
H: 80 x B: 90 mm

F22_206c
H: 85 x 
B: 90 mm F22_43c

H: 60 x B: 90 mm
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Karten: Tourist-Information Meiningen 
03693 44650, im Ticketshop Thüringen 
0361 227 5 227 und in allen Geschäfts-
stellen des Freien Wort, 03681 792413 
und an allen bekannten VVK-Stellen

Meiningen - Volkshaus

Beginn: 15.00 Uhr
April` 26
12.
Sonntag

Kontakt/Anmeldung 
Sachsenstraße 7 Telefon/WhatsApp: 03693/42126
98617 Meiningen E-Mail: fahrschule@kfz-innung-meiningen.de

Fahrschule
der Kfz-Innung Südthüringen*
*GFK mbH
WISSEN   KÖNNEN   LEIDENSCHAFT

Das Team der Fahrsschule wünscht  
Ihnen ein gutes neues Jahr!

16.02.2026 bis 23.02.2026
(außer Sonntag)

„Winterferien-Kompaktkurs Theorie“

 
 

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de

 

Ihr Partner für  
Anzeigen nach Maß! 

Famberg 18 | 98574 Schmalkalden

Danke für Ihre Hilfe!

www.volksbund.de/sammlung

www.volksbund.de/sammlung

www.volksbund.de/sammlung

Gemeinsam für den Frieden.
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Gemeinsam für den Frieden.

Danke für Ihre Hilfe!
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Danke für Ihre Hilfe!

www.volksbund.de/sammlung

www.volksbund.de/sammlung

www.volksbund.de/sammlung

Gemeinsam für den Frieden.
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Gemeinsam für den Frieden.

Danke für Ihre Hilfe!
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SCHULE bedeutet mehr als Lernen. 
Schule steht  auch für Gemeinschaft, Freundschaft und Teilhabe.

Doch was, wenn KRANKHEIT genau das verhindert? 
Der Telepräsenz-Avatar AV1 macht es möglich: Er steht im Klassenzimmer, hört, sieht und spricht für das Kind, das 
selbst nicht dort sein kann. So bleibt die Verbindung zu Lehrern und Mitschülern auch während einer Krankheit bestehen. 

Mit Unterstützung von Viba konnte der Landkreis Schmalkalden-Meiningen den ersten Avatar anschaff en. 

WEITERE AVATARE sollen folgen, damit noch mehr betroffene Kinder am Unterricht teilhaben können.
*Für Spenden ab 50 Euro erhalten Sie vom Landratsamt auf Wunsch eine Spendenquittung. Senden Sie dafür bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen inkl. Anschrift an fd.kasse@lra-sm.de. 

SCHULE bedeutet mehr als Lernen. 

HELFEN        SIE MIT!
Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende
- egal wie groß oder klein*. Jede Unterstützung 
hilft, Kindern Nähe und Normalität zu schenken.

Spendenkonto 
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen: 

IBAN: DE12 8405 0000 1305 0046 35
BIC: HELADEF1RRS
Verwendungszweck: 

„Avatar“

SPENDEN-AKTION DES LANDKREISES

SCHUL-AVATAR FÜR KRANKE KINDER
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Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises

Satzung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen über die Erhebung  
von Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen
- Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen -
„Aufgrund der §§ 1, 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), des 
§ 6 Abs. 3 des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) vom 23.11.2017 (GVBl. S. 246) 
- in den jeweils geltenden Fassungen - sowie der Satzung des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen über die Vermeidung, 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung) und 
der Satzung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für die 
Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen (Satzung für die Be-
nutzung der Abfallentsorgungsanlagen) hat der Kreistag des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen in seiner Sitzung am 
11.12.2025 die folgende Satzung beschlossen:“

§ 1
Erhebung der Benutzungsgebühren

(1) Der Landkreis erhebt für die Annahme von Abfällen, gemäß 
der Satzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen, 
Benutzungsgebühren.
(2) Für die Anlieferung von Papier/Pappe/Kartonagen, Ver-
packungen, Schrott, Elektroaltgeräte und weitere Abfallarten, 
für die es ein kostenloses Rücknahmesystem gibt (z. B. Batterien, 
CD´s, PU-Schaumdosen, Toner), werden keine Gebühren erhoben.
(3) Für die Anlieferung von Sperrmüll mit Anlieferschein, gemäß 
Abfallsatzung, werden keine Gebühren erhoben. Für angelieferte 
Sperrmüllmengen über die mit Anlieferschein genehmigte Menge 
hinaus oder bei Anlieferung von Sperrmüll ohne Anlieferschein, 
werden Gebühren gemäß Anlage erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist der Benutzer, gemäß § 2 Abs. 2 der 
Satzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen.
(2) Für unzulässig behandelte gelagerte oder abgelagerte Abfälle 
ist der Verursacher Gebührenschuldner.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3
Erklärungspflichten

(1) Gebührenschuldner sind verpflichtet, Auskünfte und Er-
klärungen über alle für die Gebührenerhebung maßgebenden 
Umstände in der vom Landkreis geforderten Form abzugeben.
(2) Der Landkreis kann für die Abgabe der Erklärung Fristen setzen.

§ 4
Entstehen der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld entsteht mit der Übergabe der Abfälle auf 
den Abfallentsorgungsanlagen.

§ 5
Bemessung der Benutzungsgebühren

(1) Die Gebührenhöhe wird nach Art, Beschaffenheit und Menge/
Gewicht der Abfälle bemessen und richtet sich nach dem in der 
Anlage zu dieser Satzung abgedruckten Gebührenverzeichnis.
(2) Für Abfälle, bei denen bei der Ablagerung wegen Verstoßes 
gegen Weisungen des Personals der Abfallentsorgungsanlagen 
oder sonst ein Mehraufwand erforderlich wird, ist der Landkreis 
berechtigt, den Mehraufwand dem Anlieferer/Verursacher in 
Rechnung zu stellen.

§ 6
Fälligkeit der Gebührenschuld

(1) Bei der Anlieferung von Abfallkleinmengen wird die Gebühren-
schuld mit dem Entstehen fällig.
(2) In allen anderen Fällen wird die Gebührenschuld mit schrift-
lichem Bescheid festgesetzt und 4 Wochen nach dessen Bekannt-
gabe fällig.

§ 7
Gebührenzahlung

(1) Die Gebührenzahlung erfolgt auf der Grundlage eines schrift-
lichen Bescheides.
(2) Bei der Anlieferung von Abfallkleinmengen erfolgt die Ge-
bührenzahlung durch Barzahlung.
(3) Auch in allen anderen Fällen kann die Gebühr durch Bar-
zahlung unmittelbar entrichtet werden.

§ 8
Gleichstellung

Unter Berücksichtigung der Gleichstellungsbestimmungen gelten 
die in der Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen ver-
wendeten Begriffe, Status- und Funktionsbezeichnungen jeweils 
in männlicher, weiblicher und diverser Form.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für Abfallentsorgungs-
anlagen vom 06.10.2023 außer Kraft.
Meiningen, den 16.12.2025
Greiser
Landrätin �  Dienstsiegel

Anlage

Anlage zur Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen

1. Entsorgungsgebühren der Deponie Meiningen

AS-Nr. Abfallart bzw. -bezeichnung Gebühr
in EUR/t

01 03 09 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter die 01 03 07* fällt 153,00
01 03 99 Abfälle a.n.g. 153,00
01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen 45,00
01 04 09 Abfälle von Sand und Ton (Erdschlämme, Sandschlämme) 45,00
01 04 10 staubige und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen 61,00
01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen 61,00
01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen

mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* und 01 04 11 fallen
61,00

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen 45,00

Amtlicher Teil
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01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 61,00
01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle 153,00
01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 153,00
01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen 153,00
01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05* und 01 05 06* 

fallen
153,00

02 04 02 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm 61,00
03 03 09 Kalkschlammabfälle 61,00
04 01 02 geäschertes Leimleder 61,00
05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 61,00
05 07 99 Abfälle a.n.g. 61,00
06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11* und 06 03 13* fallen 45,00
06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15* fallen 45,00
06 13 03 Industrieruß 61,00
06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung 153,00
08 02 02 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten (Tonsuspensionen, Emaillieschlamm) 61,00
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit von Kesselstaub, der unter 10 01 04* fällt Ausnahme 45,00
10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung 61,00
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form 61,00
10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung

mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14* fallen
61,00

10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16* fallen 61,00
10 01 22* wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten 153,00
10 01 23 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22* fallen 61,00
10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 45,00
10 02 02 unbearbeitete Schlacke 61,00
10 02 07* feste Stoffe aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 153,00
10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07* fallen 61,00
10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13* fallen 61,00
10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen 61,00
10 03 02 Anodenschrott 61,00
10 03 17* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung 153,00
10 03 18 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 

03 17* fallen
153,00

10 03 25* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 153,00
10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25* fallen 61,00
10 06 04 andere Teilchen und Staub 61,00
10 07 04 andere Teilchen und Staub 61,00
10 08 04 Teilchen und Staub 61,00
10 09 03 Ofenschlacke 61,00
10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 153,00
10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05* fallen 61,00
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07* fallen 61,00
10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 153,00
10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05* fallen 61,00
10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07* fallen 61,00
10 10 99 Abfälle a.n.g. 61,00
10 11 03 Glasfaserabfall (Mineralfaserabfälle) 61,00
10 11 09* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen 153,00
10 11 10 Gemengeglas vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09* fällt 61,00
10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11* fällt 61,00
10 11 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 153,00
10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen 45,00
10 12 03 Teilchen und Staub 61,00
10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 61,00
10 12 06 verworfene Formen 61,00
10 12 11* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten 153,00
10 12 12 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11* fallen 61,00
10 12 99 Abfälle a.n.g. (Schlämme aus Kalksandsteinproduktion) 61,00
10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 61,00
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12* und 10 13 13) 61,00
10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 153,00
10 13 10 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09* fallen 61,00
10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis

mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09* und 10 13 10 fallen
45,00

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme 45,00
10 13 99 Abfälle a.n.g. 61,00
12 01 01 Eisenfeil- und -drehspäne 61,00
12 01 02 Eisenstaub und -teile 61,00
12 01 03 NE-Metallfeil- und -drehspäne 61,00
12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 153,00
12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16* fallen 61,00
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12 01 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20* fallen (Glasschleif-
schlamm)

61,00

15 01 04 Verpackungen aus Metall 61,00
16 05 06* Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten,

einschließlich Gemische von Laborchemikalien
153,00

16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 153,00
16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06*, 16 05 07* oder 16 05 08* fallen 153,00
16 11 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen,

die gefährliche Stoffe enthalten
153,00

16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01* fallen

45,00

16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten

153,00

16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03* fallen

61,00

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05* fallen

61,00

17 01 01 Beton 41,00
17 01 02 Ziegel 41,00
17 01 03 Fliesen und Keramik 41,00
17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe 

enthalten
153,00

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen 41,00
17 02 02 Glas 45,00
17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische 153,00
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen 53,00
17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing 45,00
17 04 05 Eisen und Stahl 45,00
17 04 06 Zinn 45,00
17 04 07 gemischte Metalle 45,00
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10* fallen 61,00
17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 153,00
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen 29,00
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt 41,00
17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 153,00
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 41,00
17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält 153,00
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* fällt 61,00
17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe 153,00
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01* fallen 53,00
17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 

03* fallen
41,00

19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 45,00
19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11* fallen 61,00
19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17* fallen 61,00
19 04 01 verglaste Abfälle 61,00
19 08 02 Sandfangrückstände 61,00
19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung 61,00
19 09 03 Schlämme aus Dekarbonatisierung 61,00
19 09 06 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 61,00
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen

mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11* fallen
61,00

19 13 02 Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01* fallen 41,00
20 01 02 Glas 45,00
20 01 40 Metalle 45,00
20 02 02 Boden und Steine 29,00
20 03 03 Straßenkehricht 45,00

Kleinmengen (bis 100 kg),
die keine gefährlichen Stoffe enthalten bzw. nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

ein Zehntel der 
Gebühr/t,

aber mindestens 5,00 €
Kleinmengen (bis 100 kg),
die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

ein Zehntel der 
Gebühr/t,

aber mindestens 15,00 €

2. Gebühren zur Annahme weiterer Abfallarten:

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 151,00
Kleinmengen (bis 100 kg) 15,00

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 458,00
Kleinmengen (bis 100 kg) 46,00

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die nicht zur Deponierung zugelassen sind 165,00
Kleinmengen (bis 100 kg) 16,50

20 03 07 Sperrmüll 165,00
Kleinmengen (bis 100 kg) 16,50
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Verordnung zur Abgrenzung des  
räumlichen Wirkungsbereiches der  
Niederwildhegegemeinschaften im  
Landkreis Schmalkalden-Meiningen  
(NWVO-SM) vom 11.12.2025
Aufgrund von § 13 Abs. 1 und Abs. 4, §§ 50, 54 Abs. 2 des Thüringer 
Jagdgesetzes (ThJG) vom 28.06.2006, letzte berücksichtigte 
Änderung: durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. 
435, 445) i. V. m. § 6 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung zur Aus-
führung des Thüringer Jagdgesetzes (ThJGAVO) vom 07.04.2006, 
letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert, § 10 neu 
eingefügt und §§ 9, 19, 20, 22, 28 sowie Anlagen 1 bis 7, 10, 11 
und 12 neu gefasst durch Verordnung vom 10. August 2021 (GVBl. 
S. 397), verordnet das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, 
Untere Jagdbehörde für den örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen Folgendes:

§ 1
Allgemeines

(1) Für das Gebiet des Landkreises Schmalkalden-Meiningen 
werden zur Abgrenzung des räumlichen Wirkungsbereiches 
Niederwildhegegemeinschaften gebildet.
(2) Die räumlichen Wirkungsbereiche der einzelnen Hege-
gemeinschaften werden in § 2 dieser Verordnung voneinander 
abgegrenzt.
(3) Es gelten die Jagdbezirksgrenzen.

§ 2
Räumlicher Wirkungsbereich

der Niederwildhegegemeinschaften
(1) Die räumlichen Wirkungsbereiche der einzelnen Niederwild-
hegegemeinschaften umfassen im Landkreis Schmalkalden-
Meiningen die nachfolgend näher bezeichneten Jagdbezirke:
I. Niederwildhegegemeinschaft „Dolmar“
1. EJB Dillstädt - 4/021a
2. GJB Dillstädt I - 4/021b
3. GJB Dillstädt II - 4/021c
4. GJB Dillstädt III - 4/021d
5. GJB Rohr - 4/022
6. EJB Agrar GmbH Crawinkel - 4/022a
7. EJB Waldgenossenschaft Ellingshausen - 4/032

II. Niederwildhegegemeinschaft „Erbenhausen“
1. GJB Birx - 4/031
2. GJB Erbenhausen - 4/033
3. GJB Frankenheim - 4/036
4. GJB Reichenhausen - 4/070
5. GJB Schafhausen - 4/073
6. EJB Schafhausen - 4/076
7. EJB Melpers/Stellberg - 4/505
8. EJB Abtswald/Streufelsberg - 4/516

III. Niederwildhegegemeinschaft „Henneberger Land“
1. GJB Bauerbach - 4/024
2. GJB Henneberg I - 4/040
3. GJB Henneberg II - 4/040a
4. GJB Hermannsfeld I - 4/041a
5. GJB Hermannsfeld II - 4/041b
6. GJB Ritschenhausen I - 4/069
7. GJB Sülzfeld II - 4/071
8. EJB Sülzfeld I - 4/071a
9. GJB Sülzfeld I - 4/072
10. EJB Sülzfeld II - 4/072a
11. GJB Stedtlingen - 4/075
12. GJB Untermaßfeld I - 4/082
13. EJB Untermaßfeld – Still - 4/082a
14. GJB Untermaßfeld II - 4/083
15. EJB Untermaßfeld – Spielberg - 4/083a
16. GJB Wölfershausen - 4/086
17. EJB Meiningen-Berkes - 4/089
18. GJB Dreißigacker Süd - 4/089a
19. GJB Niedersülzfeld I - 4/091
20. GJB Niedersülzfeld II - 4/091a
21. EJB Stedtlingen – Bischofswald - 4/093

22. EJB Ruppers - 4/094
23. EJB Still - 4/502
24. EJB Johannisberg - 4/509
25. EJB Ellingshausen - 4/512
26. EJB Drachenberg - 4/514
27. EJB Amalienruh - 4/515
28. EJB Wolfsberg - 4/801
29. EJB Steigersgrund - 4/802

IV. Niederwildhegegemeinschaft „Herpfgrund“
1. EJB Herpf - Faschau - 4/042
2. EJB Herpf - Buchigt - 4/043
3. EJB Herpf - Kahler Berg - 4/044
4. EJB Herpf - Mehlweis - 4/045
5. GJB Herpf - Kleine Geba - 4/046
6. EJB Meiningen - Drachenberg - 4/054a
7. EJB Meiningen Ost - Rohrer Berg - 4/054b
8. EJB Meiningen Ost - Hexenberg - 4/054c
9. EJB Meiningen - West - 4/055
10. GJB Meiningen - Dreißigacker Nord - 4/055a
11. GJB Rippershausen - 4/068
12. GJB Seeba - 4/074
13. EJB Defertshausen - 4/090
14. GJB Melkers - 4/090a
15. EJB Walldorfer Kopf - 4/501
16. EJB Dreißigacker - 4/513

V. Niederwildhegegemeinschaft „Hohe Geba“
1. GJB Aschenhausen - 4/023
2. EJB Wohlmuthausen III - Diesburg - 4/025
3. GJB Bettenhausen I - 4/027
4. EJB Bettenhausen a.d. Warth - 4/027a
5. EJB Bettenhausen Obere Birke - 4/027b
6. EJB Bettenhausen Ottenhausen - 4/028
7. GJB Gerthausen - 4/037
8. GJB Helmershausen I - 4/038
9. EJB Helmershausen I - 4/038a
10. GJB Helmershausen II - 4/039
11. EJB Helmershausen II - 4/039a
12. EJB Oberkatz II - 4/061
13. EJB Oberkatz III - 4/061a
14. GJB Oberkatz I - 4/061b
15. GJB Oepfershausen - 4/066
16. GJB Stepfershausen I - 4/077
17. GJB Stepfershausen II - 4/078
18. EJB Stepfershausen - 4/078a
19. GJB Stepfershausen III - 4/079
20. EJB Stepfershausen-Hainig - 4/079a
21. GJB Unterkatz - 4/081
22. GJB Wohlmuthausen II - 4/087
23. GJB Wohlmuthausen I - 4/087a
24. EJB Dörrensolz - Gebaer Berg I - 4/092
25. EJB Dörrensolz - Hainig - 4/092a
26. EJB Dörrensolz Gebaer Berg - 4/092b
27. EJB Geba - 4/103
28. EJB Riederholz/Oberwald - 4/503
29. EJB Hutsberg/Neuberg - 4/510

VI. Niederwildhegegemeinschaft „Grabfeld“
1. EJB Jüchsen II - 3/006
2. EJB Jüchsen III - 3/012
3. EJB Jüchsen IV - 3/013
4. GJB Jüchsen III - 3/016
5. GJB Jüchsen IV - 3/017
6. GJB Berkach - 4/026
7. GJB Bibra I - Kätzerode - 4/029
8. GJB Bibra II - Lampertshausen - 4/030
9. GJB Exdorf I - Westseite - 4/034
10. EJB Exdorf - West - 4/034a
11. GJB Exdorf II - Ostseite - 4-035
12. GJB Nordheim - 4/060
13. GJB Obendorf - 4/062
14. GJB Queienfeld - 4/065
15. EJB Aroldshausen - 4/065a
16. GJB Rentwertshausen - 4/067



1|2026� 27 | Amtlicher Teil

17. GJB Schwickershausen - 4/080
18. EJB Schwickershausen - 4/080a
19. GJB Wolfmannshausen - 4/088
20. EJB Bibra - 4/097
21. GJB Behrungen I - 4/100
22. GJB Behrungen II - 4/101
23. EJB Behrungen - 4/102

VII. Niederwildhegegemeinschaft „Schmalkalden“
1. GJB Grumbach - 4/002
2. EJB Schmalkalden - Döllendorf - 4/010
3. EJB Schmalkalden - Gieselsberg - 4/011
4. EJB Schmalkalden - Ehrental - 4/012
5. GJB Schmalkalden - Aue - 4/013
6. GJB Näherstille - 4/014
7. GJB Schmalkalden - Volkers - 4/015
8. GJB Schmalkalden - Kleinsteinbach - 4/016
9. GJB Schmalkalden - Weidebrunn - 4/017
10. EJB Schmalkalden - Roßbach - 4/018
11. EJB Christes - Oberes Döllendorf - 4/096
12. EJB Körnebach - Kaiserhütte - Türkengrund - 4/099

VIII. Niederwildhegegemeinschaft „Metzels-Wallbach“
1. GJB Meiningen - Welkershausen - 4/056
2. GJB Metzels II - 4/057
3. GJB Metzels III - 4/058
4. GJB Wallbach I - 4/059
5. GJB Wallbach II - 4/059a
6. GJB Utendorf - 4/084
7. EJB Dolmar - 4/084a
8. EJB Maienluft - 4/506

IX. Niederwildhegegemeinschaft „Weidberg“
1. GJB Kaltensundheim I - 4/047
2. GJB Kaltensundheim II - 4/048
3. GJB Kaltenwestheim I - 4/049
4. GJB Kaltenwestheim II - 4/050
5. GJB Kaltenwestheim III - 4/051
6. GJB Kaltenwestheim IV - 4/052
7. GJB Oberweid I - 4/063a
8. GJB Unterweid - 4/085
9. EJB Mittelsdorf – Lange Bäume - 4/098
10. GJB Kaltennordheim I - 4/104
11. GJB Klings - 4/107
12. EJB Mähfelder/Rhönwald - 4/507
13. EJB Lohseller - 4/508

X. Rehwild-Hegegemeinschaft „Werragrund“
1. GJB Trusetal IV - Langer Berg - 2/001
2. EJB Trusen - 2/001b
3. GJB Trusetal Beierstal Wahles - 2/002b
4. GJB Trusetal II - Herges Vogtei - 2/003
5. EJB Fambach II - 4/001a
6. EJB Fambach Salm Boscor - 4/001c
7. EJB Annathal - 4/003a
8. GJB Fambach Heßles - 4/003b
9. GJB Mittelschmalkalden - 4/004
10. GJB Möckers - 4/008
11. EJB Möckers - 4/008a
12. GJB Niederschmalkalden - 4/009
(2) Die in der Thüringer Einstandsgebietsverordnung – ThürEGVO 
– qualifizierten Hochwildjagdbezirke bleiben von dieser Ver-
ordnung unberührt.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt zum 01.04.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt die Ver-
ordnung zur Abgrenzung des räumlichen Wirkungsbereiches der 
Rehwild-Hegegemeinschaften des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen - RVO Rehwild-SM - vom 24.01.2012 außer Kraft.
Meiningen, den 11.12.2025
Greiser �  Siegel
Landrätin

Öffentliche Bekanntmachung gemäß  
§ 41 Abs. 3 und 4 Verwaltungs- 
verfahrensgesetz (VwVfG)
Amtliche Tierseuchenbekämpfung; Bekämpfung der  
Geflügelpest; Aufhebung der Aufstallungsanordnung  
für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Fachdienst Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachung, erlässt folgende

Allgemeinverfügung AI Nr. 2/2025
1.	 Der Punkt 1. der Allgemeinverfügung AI Nr. 1/2025 vom 

22.10.2025, Az.: 37-508-20-164-2025, zur Anordnung der 
Haltung von gehaltenen Vögeln in geschlossenen Ställen 
oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, 
nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung 
(Maschenweite maximal 3 cm) und mit einer gegen das Ein-
dringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung be-
stehen muss, für die dort genannten Gemeinden entlang 
der Werra und geflügelhaltender Großbetriebe, wird auf-
gehoben.

2.	 Alle weiteren angeordneten Punkte der Allgemeinver-
fügung AI Nr. 1/2025 vom 22.10.2025, Az.: 37-508-20-164-
2025, bleiben bestehen:

-	 Biosicherheitsmaßnahmen
-	 Verbot der Nutzung von natürlichem Gewässer
als Auslauf für Hausgeflügel
-	 Verbot der Fütterung von Hausgeflügel im Freien
-	 Verstärkte Eigenüberwachung der Geflügelhalter
-	 Meldepflicht für alle Geflügelhalter und
Meldung des Verendens von Tieren
3.	 Diese Allgemeinverfügung wird an dem
auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag wirksam.
4.	 Diese Allgemeinverfügung ergeht verwaltungskostenfrei.

Gründe
I.

Die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI), auch Vogelgrippe 
oder Geflügelpest genannt, ist eine durch Viren ausgelöste 
Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im 
wilden Wasservogel hat. Diese Viren treten in zwei Varianten 
(gering oder hochpathogen) und verschiedenen Subtypen (H1-
H16 in Kombination mit N1-N9) auf. Geringpathogene aviäre 
Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und H7 verursachen bei 
Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder 
nur milde Krankheitssymptome. Allerdings können diese Viren 
spontan zu einer hochpathogenen Form mutieren, die sich dann 
klinisch als Geflügelpest zeigt.
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft 
mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Bei Hühnern und 
Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere er-
kranken und sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger 
schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren nicht immer zum 
Tod und kann bei milden Verläufen gänzlich übersehen werden. 
Das führt zu hohen Leiden und Schäden bei diesen Tierarten. Die 
wirtschaftlichen Verluste sind entsprechend hoch.
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot 
sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und Augen aus. 
Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen 
oder Aufpicken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die 
von infizierten Tieren gelegt werden, können virushaltig sein. 
Infektionsquelle können ebenso kranke oder an Geflügelpest ver-
endete Tiere sowie deren Ausscheidungen, insbesondere der Kot 
sein. Bei Ausbruch der Geflügelpest hat der Gesetzgeber daher 
unverzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt.
Im Landkreis Greiz wurden am 02.10.2025 sowie am 06.10.2025 
insgesamt zwei Ausbrüche der Hochpathogenen Aviären Influenza 
vom Subtyp H5N1 in geflügelhaltenden Betrieben amtlich bestätigt.
Der Eintrag der HPAI in diese Geflügelhaltungen ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit durch einen Kontakt zu Wildvögeln erfolgt. In 
beiden Fällen wurde das betroffene Geflügel im Freiland gehalten. 
Der Verlauf der Erkrankungen der Tiere in den beiden Ausbruchs-
betrieben war gekennzeichnet von einer schweren Krankheits-
symptomatik und einem nicht geringen Anteil an Verendungen.
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Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) zirkuliert 
das HPAI-Virus in der Wildvogelpopulation. In Europa wurden 
im Zeitraum zwischen Juni und August 2025 157 HPAIV Fälle 
gemeldet (vgl. aktuelle Risikoeinschätzung). Im Zeitraum vom 
01.06.2025 bis zum 08.10.2025 ist in Deutschland bei sieben Wild-
vögeln das HPAI-Virus vom Subtyp H5 nachgewiesen worden, 
dabei waren bislang die Bundesländer Bayern (3 Fälle), Nieder-
sachsen (2 Fälle), Rheinland-Pfalz (1 Fall) und Schleswig-Holstein 
(1 Fall) betroffen (Quelle: Tierseuchennachrichtensystem (TSN), 
09.10.2025). Mit Stand vom 22.10.2025 wurden weiterhin auch im 
Bundesland Thüringen bei sieben (7) Wildvögeln HPAI-Nachweise 
geführt. Einflussnahmen auf den Verlauf und die Ausbreitung von 
HPAIV-Infektionen in Wildvogelpopulationen sind kaum möglich.
Auch bei Geflügel und gehaltenen Vögeln wurden Infektionen 
mit Aviärer Influenza im Zeitraum vom 01.09.2025 bis zum 
08.10.2025 nachgewiesen. Neben den zwei HPAI-Feststellungen 
in Thüringen wurden auch Fälle in Bayern (LPAI Subtyp H7N7 
bei Enten), Mecklenburg-Vorpommern (1 x LPAI Subtyp H7N0 
bei Legehennen, 2 x HPAI Subtyp H5N1 bei Enten und Gänsen), 
Nordrhein-Westfalen (HPAI Subtyp H5N1 bei Legehennen) und 
Schleswig-Holstein (2 x HPAI Subtyp H5N1 bei Legehennen) fest-
gestellt (Quelle: TSN, 09.10.2025).
Aus genannten Gründen wurde durch den Landkreis Schmal-
kalden-Meiningen mit Allgemeinverfügung AI Nr. 1/2025 vom 
22.10.2025, Az.: 37-508-20-164-2025, verschiedene Anordnungen 
zur Bekämpfung der Geflügelpest in Anbetracht der damaligen 
Seuchenlage getroffen.
Derzeit ist in Thüringen eine deutliche Abnahme der Fest-
stellungen der HPAI sowohl bei Wildvögeln als auch bei Nutz-
geflügel zu verzeichnen. Die Lage in Thüringen hat sich somit seit 
dem 30. Oktober 2025 deutlich entspannt.

II.
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Thüringer Ausführungsgesetz 
zum Tiergesundheitsgesetz (Thüringer Tiergesundheitsgesetz - 
ThürTierGesG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Thüringer Verwaltungsver-
fahrensgesetz (ThürVwVfG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG) ist der Fachdienst Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Schmalkalden-
Meiningen zuständige Behörde für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung.
	 Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Vorbeugung vor 

und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – 
TierGesG) trifft die zuständige Behörde die notwendigen An-
ordnungen und Maßnahmen, die zur Feststellung oder zur 
Ausräumung eines hinreichenden Verdachtes, eines Verstoßes 
oder zur Beseitigung festgestellter Verstöße oder zur Verhütung 
künftiger Verstöße erforderlich sind.

	 Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teil-
weise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer 
wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen 
werden müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf un-
zulässig ist, vergleiche § 49 Abs. 1 VwVfG.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat auf Basis des Geflügelpest-
geschehens im Zeitraum 01.10.-05.11.2025 eine aktuelle „Risiko-
einschätzung zur Hochpathogenen Aviären Influenza H5 (HPAI 
H5) Klade 2.3.4.4b“ (Stand: 05.11.2025) erstellt. Nach dieser Ein-
schätzung des FLI ist das Risiko des Eintrags, der Aus- und Weiter-
verbreitung von HPAI H5-Viren in wild lebenden Wasservogel-
populationen innerhalb Deutschlands derzeit weiterhin als „hoch“ 
zu bewerten. Ebenso wird das Risiko des Eintrages von HPAIV H5- 
Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in 
zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte 
zu Wildvögeln weiterhin als „hoch“ eingeschätzt. Dieser Risiko-
einschätzung liegt die Tatsache zu Grunde, dass v.a.im Oktober 
2025 „sprunghaft“ vermehrte Ausbrüche bei Wildvögeln und bei 
Geflügel gemeldet worden sind.
Das Risiko des unerkannten Zirkulierens von HPAI H5-Viren in 
Wassergeflügelhaltungen wird vom FLI in genannten Dokument als 
hoch eingestuft. An dieser Einschätzung dürfte das Nachlassen von 
Fällen klinisch auffälliger Tieren nichts geändert haben, da Wasser-
geflügel bekanntermaßen in den meisten Fällen weniger Symptome 
als Hühnervögel zeigt bzw. asymptomatisch erkrankt. Dennoch 
wurden bisher im Jahr 2025 keine HPAI-Fälle bei gehaltenen Vögeln 
oder Wildvögeln im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gemeldet. 
Zuletzt wurde ein am 09.12.2025 eingesandter verendeter Grau-
reiher aus der Gemarkung Breitungen HPAI-negativ befundet.

In der aktuellen Lage in Bezug auf HPAI muss dennoch grundsätz-
lich weiterhin mit Einträgen des Virus in Geflügelhaltungen durch 
den Kontakt zu Wildvögeln gerechtet werden.
Unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung des FLI kann 
daher nach aktuellem Stand von der Aufstallungsverpflichtung im 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen abgesehen werden, sodass 
diese hiermit aufgehoben wird.
Da das Risiko des Eintrages von HPAIV H5- Einträgen in deutsche 
Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Ein-
richtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln 
weiterhin als „hoch“ eingeschätzt wird, bleiben alle weiteren An-
ordnungen der Allgemeinverfügung des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen vom 22.10.2025 vorerst bestehen.
Hierzu zählen insbesondere:
-	 Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen
-	 Verbot der Nutzung von natürlichem Gewässer
	 als Auslauf für Hausgeflügel
-	 Verbot der Fütterung von Hausgeflügel im Freien
-	 Verstärkte Eigenüberwachung der Geflügelhalter
-	 Meldepflicht für alle Geflügelhalter und
	 Meldung des Verendens von Tieren
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende 
Erkrankung der Hühner und anderer Geflügelarten (z. B. Enten, 
Gänsen, Puten, Wachteln, Tauben, Wildvögeln), die neben 
schweren klinischen Erkrankungen und Todesfällen auch hohe 
wirtschaftliche Verluste beim betroffenen Tierhalter verursacht. 
Darüber hinaus sind auch massive Einschränkungen beim Handel 
mit Geflügel und deren Erzeugnissen die Folge eines Geflügel-
pest-Ausbruchs. Der Ausbruch der Geflügelpest in Deutschland 
und weiteren europäischen Ländern aufgrund eines Eintrages 
aus der Wildvogelpopulation unterstreicht die Bedeutung von 
Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Tierhaltungen.
Wildvögel stellen ein Reservoir für aviäre Influenzaviren dar, umso 
mehr, als dass diese auch infiziert sein können, ohne deutliche 
klinische Symptome zu zeigen, aber trotzdem die Erreger aus-
scheiden. Auch die aktuell in Europa auftretende H5N1-Variante 
des aviären Influenzavirus wurde bereits in Wildvögeln in Süd-
ostasien nachgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass das be-
treffende Virus auch in der Wildvogelpopulation in Thüringen 
zirkuliert bzw. über den Vogelzug auch in Thüringen präsent ist.
Das behördliche Ermessen wurde ordnungsgemäß ausgeübt. Bei 
Einhaltung der o. g. ergänzenden Anordnungen kann von einer 
Aufstallungsverpflichtung aktuell abgesehen werden.
Entsprechend § 41 Abs. 4 Sätze 3 und 4 VwVfG gilt die Allgemeinver-
fügung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon 
abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung 
folgende Tag, bestimmt werden. Von dieser Ermächtigung wurde 
Gebrauch gemacht, da die tierseuchenrechtlichen Anordnungen 
dieser Allgemeinverfügung keinen Aufschub dulden.
Diese Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 
Satz 2 VwVfG öffentlich bekannt gegeben. Dabei war zu berück-
sichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen 
auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form 
einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann.

III.
Auf die Erhebung von Kosten wird gemäß § 28 Nr. 1 ThürTierGesG 
verzichtet.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Schmal-
kalden-Meiningen, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen, er-
hoben werden.
Im Auftrag
Dr. D. Sporn
Amtstierarzt und Fachdienstleiter
Hinweise:
A	 Hinweise zur Anmeldung/Abmeldung von Geflügelbeständen 

erhalten Sie unter Tel. 03693/485-8139.
B	 Diese Allgemeinverfügung ist nach Ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt zu den allgemeinen Geschäftszeiten im Landratsamt 
Schmalkalden-Meiningen, Fachdienst Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachung, Haus 1, Zimmer 308, Obertshäuser Platz 1, 
98617 Meiningen, sowie auf der Homepage des Landratsamtes 
Schmalkalden-Meiningen https://www.lra-sm.de einsehbar.



1|2026� 29 | Amtlicher Teil

Beschlüsse der 13. öffentlichen  
Sitzung des Kreistages des  
Landkreises Schmalkalden-Meiningen  
vom 11.12.2025
Beschluss-Nr. 1-13/2025
Der Kreistag beschließt die Niederschrift der 12. öffentlichen 
Sitzung des Kreistages Schmalkalden-Meiningen vom 06.11.2025.
Beschluss-Nr. 5-13/2025
Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushalts-
plan 2026 des Landkreises Schmalkalden-Meiningen einschließ-
lich aller Anlagen.
Beschluss-Nr. 6-13/2025
Der Kreistag beschließt den Finanzplan 2025 bis 2029 des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen einschließlich aller Anlagen.
Beschluss-Nr. 7-13/2025
Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs 
„Kommunaler IT-Service (KITS)“ einschließlich aller Anlagen.
Beschluss-Nr. 8-13/2025
Der Kreistag beschließt den Erfolgsplan 2025 bis 2029 des Eigen-
betriebs „Kommunaler IT-Service (KITS)“ des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen.
Beschluss-Nr. 9-13/2025
Der Kreistag stimmt dem durch den Stiftungsrat im Umlauf-
beschlussverfahren beschlossenen Haushalts- und Stellenplan der 
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach für das Jahr 2026 zu. Der Zu-
schuss des Landkreises beträgt für das Staatstheater Meiningen und 
für die Meininger Museen insgesamt 2.870.457 € und soll im Haus-
haltsjahr 2026 aus der Haushaltsstelle 30000.71801 geleistet werden.
Beschluss-Nr. 10-13/2025
Der Vereinbarung zum Ansatz kalkulatorischer Zinsen gemäß Nr. 43 
LSP in Höhe von maximal 5 % bezogen auf das betriebsnotwendige 
Kapital und zur Abgeltung des kalkulatorischen Gewinns gemäß 
Nr. 51 LSP in Höhe von 3 % der Selbstkosten für das Geschäfts-
jahr 2026 zwischen dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen und 
der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH wird zugestimmt.
Beschluss-Nr. 11-13/2025
Der Kreistag genehmigt die Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 
17.09.2025, 22.10.2025 und 19.11.2025 zur Aufnahme von In-
vestitionsdarlehen durch die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 
GmbH sowie deren Tochtergesellschaften zur Finanzierung von 
Investitionsvorhaben im Geschäftsjahr 2026 gemäß Anlage.
Beschluss-Nr. 12-13/2025
Der Kreistag genehmigt die Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 
21.11.2025 zur Aufnahme von Investitionsdarlehen durch die 
Tochtergesellschaften der Elisabeth Klinikum Schmalkalden 
GmbH zur Finanzierung von Investitionsvorhaben im Geschäfts-
jahr 2026 gemäß Anlage.
Beschluss-Nr. 13-13/2025
Der Kreistag beschließt die Satzung des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung der Abfallentsorgungsanlagen - Gebührensatzung für 
Abfallentsorgungsanlagen.
Beschluss-Nr. 14-13/2025
Der Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen be-
schließt, den Gesellschafteranteil an der Technologie- und 
Gründer-Förderungsgesellschaft Schmalkalden / Dermbach mbH 
(TGF) an die Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung 
e. V. (GFE) zu übertragen.
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen strebt eine aktive Mit-
arbeit bei der Kassenprüfung des Vereins an, um eine zweckent-
sprechende Verwendung der Mittel zu gewährleisten.
Beschluss-Nr. 15-13/2025
Der Kreistag beschließt die Personalkostenzuschüsse zur 
Finanzierung von Stützpunkt-Trainerstellen für den Meininger 
Schwimmverein „Wasserfreunde“ e.V. und den AV Jugendkraft 
Concordia Zella-Mehlis ab dem 01.01.2026.
Beschluss-Nr. 16-13/2025
Der Kreistag beschließt die „Förderrichtlinie Ehrenamt, Sport 
und Kultur vor Ort (FRESKO)“ des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen.

Beschluss-Nr. 17-13/2025
Der Kreistag beschließt den Abschluss einer Absichtserklärung zur 
gemeinsamen Vorhaltung einer personalbedienten Vertriebsstelle 
für den SPNV und regionalen ÖPNV im Sinne einer „Mobilitäts-
zentrale“.
Beschluss-Nr. 18-13/2025
1.	 Der Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen be-

schließt, dass sich Landkreis Schmalkalden-Meiningen als Ge-
sellschafter an der Thüringer Wald Tourismus GmbH (TWTG) 
beteiligt, in die der Regionalverbund Thüringer Wald e. V. 
(RVTW) im Wege des Formwechsels nach Umwandlungsrecht 
überführt wird.

2.	 Der Kreistag stimmt dem Gesellschaftsvertrag (GesellV), 
der Gesellschaftervereinbarung (Gesellvbg) und der Finanz-
ordnung in der als Anlage beigefügten Fassung zu. Die Land-
rätin wird ermächtigt, redaktionellen oder behördlich ver-
anlassten Änderungen zuzustimmen, sofern Zweck, Struktur, 
Haftungsbegrenzung und Finanzierungslogik unberührt 
bleiben.

3.	 Die Landrätin wird beauftragt und ermächtigt, alle zur Be-
teiligung und zum Formwechsel erforderlichen Erklärungen 
abzugeben/entgegenzunehmen, die notarielle Abwicklung 
sowie Register- und Rechtsaufsichtsverfahren zu veranlassen 
und die Vertragswerke zu unterzeichnen.

4.	 Der Landkreis übernimmt einen Geschäftsanteil am Stamm-
kapital der TWTG in Höhe von 8.000 €.

Beschluss-Nr. 19-13/2025
Der Kreistag beschließt die Neufassung der „Verordnung zur Ab-
grenzung des räumlichen Wirkungsbereiches der Niederwild-
hegegemeinschaften im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
(NWVO-SM)“ für den Zuständigkeitsbereich der Unteren Jagd-
behörde.
Beschluss-Nr. 20-13/2025
Der Kreistag beschließt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe 
von 500.000 € im Deckungszähler 45210.77160. Die Mehraus-
gaben können über Mehreinnahmen folgender Haushaltstellen 
gedeckt werden:
-	 5.000 € aus der Haushaltsstelle 45340.25500 (Jugendhilfe nach 

dem SGB VIII, Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und 
Kinder (§ 19 SGB VIII), Leistungen von Sozialleistungsträgern 
(i.E.);

-	 170.000 € aus der Haushaltsstelle 45510.17101 (Jugendhilfe 
nach dem SGB VIII, Erziehungsberatung, Zuweisungen für 
lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm „Solidarisches Zu-
sammenleben der Generationen“);

-	 230.000 € aus der Haushaltsstelle 45570.16200 (Jugendhilfe 
nach dem SGB VIII, Heimerziehung, Sonstige betreute Wohn-
form (§ 34 SGB VIII), Erstattungen durch Gemeinden und Ge-
meindeverbände);

-	 35.000 € aus der Haushaltsstelle 45570.25100 (Jugendhilfe 
nach dem SGB VIII, Heimerziehung, Sonstige betreute Wohn-
form (§ 34 SGB VIII), Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 
Kostenersatz (i.E.);

-	 48.000 € aus der Haushaltsstelle 45570.25500 (Jugendhilfe nach 
dem SGB VIII, Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 
34 SGB VIII), Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.);

-	 5.000 € aus der Haushaltsstelle 45600.25000 (Jugendhilfe 
nach dem SGB VIII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), Leistungen von Sozial-
leistungsträgern (i.E.);

-	 7.000 € aus der Haushaltsstelle 45650.16200 (Jugendhilfe nach 
dem SGB VIII, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), Erstattung durch Gemeinden 
und Gemeindeverbände

Beschluss-Nr. 21-13/2025
Der Kreistag beschließt gegenüber der bereits am 06.11.2025 vom 
Kreistag genehmigten überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
2.600.000 € (Beschluss-Nr. 10-12/2025) eine zusätzliche überplan-
mäßige Ausgabe in Höhe von weiteren 750.000 € des Deckungs-
zählers 41010.73010. Somit ist im Deckungszähler 41010.73010 
mit Mehrausgaben in Höhe von 3.350.000 € im Haushaltsjahr 
2025 zu rechnen. Die Deckung der weiteren überplanmäßigen 
Ausgaben in Höhe von 750.000 € kann aus folgenden Haushalts-
stellen erfolgen:
-	 12.000 € über die Haushaltsstelle 06902.17100 (Einrichtungen 

für die gesamte Verwaltung -EDV-Technik- – Zuweisungen für 
lfd. Zwecke vom Land -Geodateninfrastruktur-);
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-	 101.650 € über die Haushaltsstelle 29000.17160 (Schülerbe-
förderung – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schüler-
beförderung-);

-	 13.550 € über die Haushaltsstelle 40000.16400 (Sozialver-
waltung – Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung);

-	 22.700 € über die Haushaltsstelle 40700.16400 (Verwaltung 
der Jugendhilfe – Erstattungen von gesetzlicher Sozialver-
sicherung);

-	 8.000 € über die Haushaltsstelle 41010.24100 (Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Laufende Leistungen – Kostenbeiträge und 
Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a. v. E.));

-	 6.450 € über die Haushaltsstelle 41018.16100 (Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Laufende Leistungen – Erstattungen des 
Landes -Barbetrag §§ 136 + 136a SGB XII-);

-	 10.000 € über die Haushaltsstelle 41192.25500 (Hilfe zur Pflege, 
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII), Pflegegrad 2 – Leistungen 
von Sozialleistungsträgern (i. E.));

-	 20.000 € über die Haushaltsstelle 41193.25500 (Hilfe zur Pflege, 
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII), Pflegegrad 3 – Leistungen 
von Sozialleistungsträgern (i. E.));

-	 7.500 € über die Haushaltsstelle 41194.25100 (Hilfe zur Pflege, 
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII), Pflegegrad 4 – Kostenbeiträge 
und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i. E.));

-	 10.000 € über die Haushaltsstelle 41194.25500 (Hilfe zur Pflege, 
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII), Pflegegrad 4 – Leistungen 
von Sozialleistungsträgern (i. E.));

-	 15.000 € über die Haushaltsstelle 41195.25500 (Hilfe zur Pflege, 
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII), Pflegegrad 5 – Leistungen 
von Sozialleistungsträgern (i. E.));

-	 35.000 € über die Haushaltsstelle 45150.17800 (Jugendarbeit, 
Sonstige Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) – Zuschüsse für lfd. 
Zwecke vom übrigen Bereich);

-	 85.000 € über die Haushaltsstelle 45560.16200 (Vollzeitpflege 
(§ 33 SGB VIII) – Erstattungen durch Gemeinden und Ge-
meindeverbände);

-	 15.000 € über die Haushaltsstelle 45570.16200 (Heimerziehung, 
Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) – Erstattungen 
durch Gemeinden und Gemeindeverbände);

-	 25.000 € über die Haushaltsstelle 45570.25100 (Heim-
erziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) – 
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.));

-	 32.000 € über die Haushaltsstelle 45570.25500 (Heim-
erziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) – 
Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.));

-	 100.000 € über die Haushaltsstelle 48800.24500 (Ein-
gliederungshilfe nach dem SGB IX – Leistungen von Sozial-
leistungsträgern (a.v.E.));

-	 29.250 € über die Haushaltsstelle 90000.06100 (Steuern, all-
gemeine Zuweisungen – Sonstige allgemeine Zuweisungen 
vom Land -Mehrbelastungsausgleich-));

-	 201.900 € über die Haushaltsstelle 91800.20700 (Zinsen aus 
Geldanlagen – Zinseinnahmen von Kreditinstituten).

Beschluss-Nr. 22-13/2025
Der Kreistag beschließt das in der Anlage beigefügte aktualisierte 
Konzept „Präventionsketten für Kinder von 0-10 Jahren“.
Beschluss-Nr. 23-13/2025
Der Kreistag beschließt den Rücktritt von Frau Meike Radlmair 
(AfD-Fraktion) als Ausschussmitglied des Rechnungsprüfungs-
ausschusses.
Beschluss-Nr. 24-13/2025
Der Kreistag beschließt die Nachbesetzung im Rechnungs-
prüfungsausschuss mit den vorgeschlagenen Mitgliedern der 
AfD-Fraktion:

Ausschussmitglied: Frau Kathrin Herbrig
Stellvertretendes Mitglied: Frau Meike Radlmair

Beschluss-Nr. 25-13/2025
Der Kreistag bestellt Herr Jan Abicht (AfD-Fraktion) als Mitglied 
des Aufsichtsrates der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 
GmbH ab.
Beschluss-Nr. 26-13/2025
Der Kreistag bestellt Frau Birgit Noll (AfD-Fraktion) als Mitglied 
des Aufsichtsrates der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 
GmbH.

Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2025
Beschluss-Nr. 2-13/2025
Beschlussantrag der CDU-Fraktion
Verzicht der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5% 
gegenüber dem Vorjahr
Der Kreistag beschließt:
1.	 Auf die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5% gegen-

über dem Vorjahr 2025 wird verzichtet. Der Kreisumlage-
hebesatz von 33,717% bleibt auch für das Haushaltsjahr 2026 
gültig. 2. Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen auf der 
Haushaltsstelle 90000.07200 sind durch die zu erwartenden 
Mehreinnahmen aus der im Doppelhaushalt 2026/2027 des 
Freistaates Thüringen im Rahmen der Entlastung bei den 
Sozialausgaben verankerten zusätzlichen Zuweisungen zu 
decken.

Beschluss-Nr. 3-13/2025
Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler vom 05.12.2025
Energetische Sanierung des Schwimmbades der Grundschule 
Fambach
Der Kreistag beschließt, im Haushaltsplan 2026 für die energetische 
Sanierung des Schwimmbades der Grundschule Fambach 200.000 
Euro einzusetzen. Die entsprechende Zuordnung auf die Haus-
haltsstelle erfolgt durch die Kreisverwaltung.
Beschluss-Nr. 4-13/2025
Beschlussantrag der AfD-Fraktion vom 10.12.2025
Brandschutztechnische Ertüchtigung von Schulen und 
öffentlichen Gebäuden
Die Punkte 1-3 des Antrages werden in die Fachausschüsse ver-
wiesen.
1.	 Der Kreistag Schmalkalden/Meiningen beschließt, von den 

27.163.350 € aus dem Entwurf des Kommunalen Investitions-
programms Thüringen 2026-2029 vorgesehenen Mitteln, 
mindestens 2.500.000 € im Jahr 2026 zur brandschutz-
technischen Ertüchtigung von Schulen und öffentlichen Ge-
bäuden zu verwenden.

2.	 Die zu erstellenden Brandschutzkonzepte sind von der Ver-
waltung umgehend zu beauftragen und den Kreisräten zur 
Information mit einhergehender Wichtung, nach Priorität, 
vorzulegen.

3.	 Die Priorität dieser zwingend notwendigen brandschutz-
technischen Ertüchtigung ist in der gewichteten Reihenfolge, 
je nach Gefährdungsgrad und Eilbedürftigkeit der betroffenen 
Objekte, umgehend abzuarbeiten.

Die Punkte 4 und 5 des Antrages werden als haushaltsbegleitend 
beschlossen.
4.	 Die Kreistagsfraktionen sind, auch außerhalb von anstehenden 

Kreistagssitzungen, über den Bearbeitungsstand der zu er-
stellenden Brandschutzkonzepte im 14-tägigen Rhythmus im 
üblichen Verfahren, zu informieren.

5.	 Der Kreistag ist spätestens mit Ablauf des 31.12.2025 darüber 
zu informieren, seit wann die Verwaltung Kenntnis der vor-
genannten Missstände hat. Eine Tabellenform ist vollkommen 
ausreichend. Etwa vorhandene Begehungsprotokolle sind 
dem anzufügen.
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Öffentliche Bekanntmachungen der Zweckverbände

1. Änderung der Nutzungs- und  
Entgeltordnung für die zu  
vermietenden Räume in dem Gebäude  
der „Strupṕschen Villa“,
Bernhardstraße 4, in 98617 Meiningen
Auf der Grundlage des §§ 16 und 20 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), geändert 
durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194), hat die Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Kultur in ihrer Sitzung am 
18.11.2025 folgende 1. Änderung der Nutzungs- und Entgelt-
ordnung für die Vermietung der Räume im Objekt Bernhardstraße 
4, 98617 Meiningen (Strupp´sche Villa) beschlossen:

1. Geltungsbereich
Die Nutzungs- und Entgeltordnung regelt die Nutzung der 
„Strupp´schen Villa“ in 98617 Meiningen, Bernhardstraße 4.
Die offizielle Bezeichnung lautet „Strupp´sche Villa“.

2. Grundsätze
2.1. Der Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-

Meiningen ist Hauptnutzer der „Strupṕ schen Villa“. Das Max-
Reger-Konservatorium Meiningen nutzt das Obergeschoss 
und das Dachgeschoss. Das Erdgeschoss wird durch die 
Volkshochschule Meiningen, die Jüdische Stiftung und das 
Landratsamt Schmalkalden-Meiningen genutzt.
Das Max-Reger-Konservatorium Meiningen, das Landrats-
amt Schmalkalden-Meiningen, die Volkshochschule und die 
jüdische Stiftung nutzen das Gebäude dauerhaft und sind 
im Rahmen der Entgeltordnung Hauptnutzer.

2.2. Einige Räume (siehe 3.1) können durch Drittnutzer an-
gemietet werden.
In der Strupp´schen Villa sind grundsätzlich nur künstlerische, 
musische, regionalgeschichtliche o.ä. Veranstaltungen mit 
Bildungscharakter, Weiterbildungen oder Vorträge beabsichtigt.
Für private Feiern werden die Räume aus sicherheits-
technischen Gründen nicht vermietet.
Veranstaltungen der Hauptnutzer haben Vorrang vor 
anderen Veranstaltungen, die Nutzung der Hauptnutzer ist 
unentgeltlich.

2.3. Antragsteller, die im Verdacht stehen, die demokratische 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland oder deren 
Gesetze nicht zu respektieren, sind von der Nutzung aus-
geschlossen. Nutzer können durch den Zweckverband Kultur 
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen befristet oder 
auf Dauer von der Nutzung der „Strupp´schen Villa“ aus-
geschlossen werden, wenn
- diese die vorgeschriebene Ordnung nicht einhalten;
- Anlagen und Einrichtungen vorsätzlich oder

grob fahrlässig beschädigen;
- Entgelte nicht bzw. nicht fristegerecht zahlen.

2.4. Die gesamte Einrichtung sowie das Inventar sind pfleglich zu 
behandeln. Außerdem ist darauf zu achten, dass mit dem Ver-
brauch von Energie und Wasser sparsam umgegangen wird.

2.5. Bei Veranstaltungen ist im Rahmen der Bekanntmachung 
(Anzeigen, Plakatierung, Werbung usw.) darauf zu achten, 
dass der Veranstaltungsort mit „Strupp´sche Villa“ benannt 
wird. Grundsätzlich soll der Veranstalter auch der Nutzer im 
Sinne diese Entgeltordnung sein.

2.6. Im Zusammenhang mit der Nutzung entstandene Schäden/
Verluste an und im Gebäude sowie der Ausstattung werden 
dem Nutzer in Rechnung gestellt.

3. Allgemeines
3.1. Die Nutzung des Gebäudes kann für folgende Räume 

erfolgen: (siehe Anlage 1)
- Saal im Erdgeschoss, Raum Nr. 1.00, (ca. 50 Personen – 

Ebene Volkshochschule), Küche und Nebenraum können 
nach Absprache mit genutzt werden.

- 1 Kursraum im Erdgeschoss je nach Verfügbarkeit
- Saal im Obergeschoss, Raum Nr. 2.00, (ca. 80 Personen 

– Ebene Max-Reger-Konservatorium, Bühne und Küche 
werden separat berechnet)

- Beratungsraum im Dachgeschoss, Raum 3.03
- Konferenzraum im Dachgeschoss, Raum 3.00, (ca. 20 

Personen – Ebene Max-Reger-Konservatorium)
3.2. Die Nutzung erfolgt auf der Grundlage der Entgeltordnung.

Die Entgeltordnung ist nach verschiedenen Kriterien auf-
geschlüsselt:
- ortsansässige Nutzer und Vereine: alle Nutzer und Ver-

eine, die im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wohn-
haft oder eingetragen sind,

- auswärtigen Nutzer: alle Nutzer, die nicht im Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen wohnhaft und ansässig sind und

- Förderer des Max-Reger-Konservatoriums Meiningen: 
Nutzer, die das Max-Reger-Konservatorium Meiningen 
fördern.

3.3. Die Bestuhlung erfolgt nach Absprache mit dem Max-
Reger-Konservatorium oder der Volkshochschule nach den 
Anforderungen und gegebenenfalls unter Mitwirkung des 
jeweiligen Nutzers und entsprechender Anlage zur Entgelt-
ordnung (Anlage 3, Punkt 4. Dienstleistungen).

3.4. Es wird nur im OG eine Küche zur Verfügung gestellt. Ge-
schirr ist nicht vorhanden.

3.5. Es kann bei Bedarf und nach Vereinbarung eine Nutzung 
der fest eingebauten Medientechnik entsprechend der An-
lage zur Entgeltordnung (Anlage 3, 2.4. Zusatzkosten für die 
Nutzung des Equipments im Saal OG) erfolgen.

3.6. Der Nutzer hat den eventuell durch die Veranstaltung ent-
stehenden Müll bis zur Rückgabe des Objekts zu entsorgen 
und die genutzten Räume besenrein zu übergeben.
Bei der Rücknahme der Räume nicht entsorgter Müll wird 
durch den Hausmeister des Max-Reger-Konservatorium ent-
sorgt, der hierfür entstehende Aufwand wird an den Nutzer 
weiter berechnet.

3.7. Die Zurverfügungstellung von Haustechnikerleistungen im 
Sinne einer Veranstaltungsbegleitung oder -vorbereitung 
wird nach Bedarf und Vereinbarung entsprechend der 
Anlage zur Entgeltordnung (Anlage 3, Punkt 4. Dienst-
leistungen) berechnet.

4. Regelung der Nutzung /Belegungsplan
4.1. Geplante Nutzungen sind rechtzeitig schriftlich zu be-

antragen (Anlage 2- Antrag auf Nutzung der Räume)
Die Anmeldung und die Klärung der Nutzung erfolgen beim 
Max-Reger-Konservatorium.

4.2. Nutzer ist der jeweilige Veranstalter. Mit der Anmeldung der 
Nutzung ist darzulegen, welcher Art die Veranstaltung ist, 
wie viele Besucher einschl. Personal erwartet werden und 
welche Technik bzw. sonstige Leistungen benötigt werden.

4.3. Nach der Klärung der Nutzungsbedingungen und Termin 
wird ein Nutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und dem 
Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen abgeschlossen. Die Nutzung gilt als vereinbart, 
wenn der Nutzungsvertrag beiderseits unterschrieben ist 
und das Nutzungsentgelt fristgerecht auf dem Konto des 
Zweckverbandes Kultur eingegangen ist.

Die Nutzungsentgelte richten sich nach der Aufstellung in An-
lage 3.
Schmalkalden, den 18.11.2025
Kaminski
Verbandsvorsitzender

Anlage 3
zur Nutzungs- und Entgeltordnung für die „Strupp śche Villa“

1. Saal im Erdgeschoss (VHS) mit Platz für 50 Personen
Kosten für alle Drittnutzer:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)

Nutzungsbereich Kosten
pro Tag in €

Raum Nr. 1.00
Saal EG
Küche und Nebenraum können nach Absprache
mit genutzt werden
Saal für 1-4 Unterrichtseinheiten

110,00
�
�

70,00
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Nebenkosten – Saal
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)
Kursraum nach Verfügbarkeit
Kursraum ab 4 Unterrichtseinheiten 90,00
Kursraum für 1 Unterrichtseinheit 20,00 €
Nutzung vorhandener Technik
(Kamera, Streaming-Anlage)
inkl. Einweisung und Übergabe

80,00

2. Saal OG mit Platz für 80 Personen
Bühnenbereich (7m x 5m) mit separater Künstlergarderobe,
Küche und eigenem Sanitärbereich
2.1. Kosten für ortsansässige Nutzer und Vereine:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)

Nutzungsbereich Kosten
pro Tag in €

Raum Nr. 2.00
Saal 1. OG 150,00
Saal 1. OG + Bühne 170,00
Saal 1. OG + Küche 180,00
Saal 1. OG + Bühne + Küche 210,00
Nebenkosten – Saal
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)
Veranstaltungen mit kommerziellen Charakter 
zusätzlich

50,00

2.2 Kosten für auswärtige Nutzer:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)

Nutzungsbereich Kosten
pro Tag in €

Raum 2.00
Saal 1. OG 230,00
Saal 1. OG + Bühne 250,00
Saal 1. OG + Küche 260,00
Saal 1. OG + Bühne + Küche 290,00
Nebenkosten – Saal
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)
Veranstaltungen mit kommerziellen Charakter 
zusätzlich

50,00

2.3. Kosten für Förderer des Max-Reger-Konservatoriums:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)

Nutzungsbereich Kosten
pro Tag in €

Raum 2.00
Saal 1. OG 100,00
Saal 1. OG + Bühne 120,00
Saal 1. OG + Küche 120,00
Saal 1. OG + Bühne + Küche 150,00
Nebenkosten – Saal
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)

2.4. Zusatzkosten für die Nutzung des Equipments im Saal OG:

Nutzung Kosten
pro Tag in €

Tontechnik & Spots (einschließlich Strom) 30,00 €
pauschal

Präsentationstechnik (Leinwand, Projektor) 20,00 €
pauschal

Konzertflügel Bösendorfer oder Steinway 220,00 €
pauschal

pro Flügel
Die fest verbaute vorhandene Tontechnik kann nur in Verbindung 
mit unserem Tontechniker genutzt werden, wodurch zusätz-
liche Kosten entstehen! (siehe Punkt 4. Dienstleistungen) Es sind 
komplette CD- Produktionen möglich.

2.5. Beratungsraum OG mit Platz für ca. 10 Personen
Kosten für ortsansässige Nutzer und Vereine
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)
Nutzungsbereich Kosten

pro Tag in €
Raum Nr. 3.03
Beratungsraum 2. OG 60,00
Nebenkosten
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)

2.6. Kosten für auswärtige Nutzer:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)
Nutzungsbereich Kosten

pro Tag in €
Raum Nr. 3.03
Beratungsraum 2. OG 80,00
Nebenkosten
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)

2.7.Kosten für Förderer des Max-Reger-Konservatoriums:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)
Nutzungsbereich Kosten

pro Tag in €
Raum Nr. 3.03
Beratungsraum 2. OG 50,00
Nebenkosten
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)

3. Konferenzraum im Dachgeschoss mit Platz für 20 Personen
3.1 Kosten für ortsansässige Nutzer und Vereine:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)
Nutzungsbereich Kosten

pro Tag in €
Raum Nr. 3.00
Konferenzraum 2. OG 100,00
Nebenkosten
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)
Nutzung Großbildschirm 20,00

3.2. Kosten für auswärtige Nutzer:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)
Nutzungsbereich Kosten

pro Tag in €
Raum Nr. 3.00
Konferenzraum 2. OG 140,00
Nebenkosten
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)
Nutzung Großbildschirm 20,00

3.3. Kosten für Förderer des Max-Reger-Konservatoriums:
Kosten pro Tag (0:00 bis 24:00 Uhr)
Nutzungsbereich Kosten

pro Tag in €
Raum Nr. 3.00
Konferenzraum 2. OG 70,00
Nebenkosten
(bei extremer Verschmutzung wird der Mehrauf-
wand an Reinigungskosten gesondert berechnet)
Nutzung Großbildschirm 20,00

4. Dienstleistungen:
Hausmeister: 30,00 € pro Stunde
Tontechniker: Leistung wird separat durch den Tontechniker

in Rechnung gestellt

Gültig ab: 23.01.2026 (Tag der Bekanntmachung)


